
Verordnung (EU) 2015/2421 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 zur Einführung eines
europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen
und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung
eines Europäischen Mahnverfahrens
ABl. EU L 341/1, 24.12.2015
Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung
des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs
der Europäischen Union
ABl. EU L 341/14, 24.12.2015

AUS DEN ZEITSCHRIFTEN

BRAK-Mitteilungen und Anwaltsblatt sind für jeden be-
rufsrechtlich Interessierten Pflichtlektüre. Nachfolgend
dokumentiert das Institut für Anwaltsrecht an der Uni-
versität zu Köln Aufsatzliteratur zum Berufsrecht der
Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater, die in den
zurückliegenden Wochen in anderen Periodika und
Sammelwerken veröffentlicht worden ist. Aus Platz-
gründen muss eine wertende Auswahl getroffen wer-
den.
Zusammengestellt vom Institut für Anwaltsrecht durch
Anne-Sophie Jung LL.M.
Kontakt zur Literaturschau:
anwaltsrecht@googlemail.com
Anwalt, Anwältin im Sozialrecht Nr. 17: Müller, Das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach. Ignorieren ist
keine Option (178); Schafhausen, ToDo-Liste beA –
was ist aus anwaltlicher Sicht jetzt zu tun? Die nicht
so sehr persönlichen Ansichten eines Unverbesserli-
chen (181).
Anwaltsgebühren Spezial (AGS) Nr. 10: Schneider, Edi-
torial: Die außergerichtliche Terminsgebühr: ein fataler
Irrtum (2).
Anwaltsrevue (Schweiz) Nr. 11/12: Müller, Die Haftung
des Anwaltes – ausgewählte Aspekte (459).
Anwalt und Kanzlei (AK) Nr. 10: o. Verf., Elektronischer
Rechtsverkehr: beA: Das müssen Sie jetzt erledigen
(163); Germ, Praxischeck: Hard- bzw. Software und In-
ternetpräsenz: An diesen Stellen dürfen Sie nicht spa-
ren! (169); Cosack, Customer-Relationship: Mit diesen
Schritten punkten Sie bei Ihren Mandanten (172);
Schäfer, Berufsrecht: Pflichten des Anwalts als Testa-
mentsvollstrecker (178); Frey, Steuererklärung: So errei-

chen Sie eine längere Abgabefrist (180); Nr. 11: Beyer,
Risikomanagement: Typische wirtschaftliche Risiken in
der Kanzlei schnell erkennen und sicher bewältigen
(183); Nr. 12: Cosack, Elektronischer Rechtsverkehr:
beA: Fristverlängerung gewährt (210).

Berliner Anwaltsblatt (BerlAnwBl) Nr. 10: Silbermann,
Haftung für beA-Verweigerer ab 1.1.2016. 10-Punkte-
Plan zur Vermeidung der Anwaltshaftung (325);
Nr. 11: Werner, Stellungnahme: Die BRAK darf das
beA eines Rechtsanwalts ab dem 1.1.2016 nicht ohne
dessen Erstregistrierung empfangsbereit schalten
(361); Liedtke, Zertifizierung der Rechtsanwaltskanzlei
durch der Norm DIN ISO 9001:2008 für anwaltliches
Dienstleistungs- und Kanzleimanagement (369); Kurze,
Von toten Bibern und deren Kanzleien (381); Erdmann,
Über den Zugang zum Recht und die Rolle der Anwalt-
schaft in Israel und in Deutschland (391); Nr. 12: Frey-
schmidt, „Der Anwalt im Jahr 2015“: „Wenn es so
kommen soll, muss sich noch vieles ändern“ (423); Bus-
mann, Zehn Gebote für akquisestarke Kanzleihomepa-
ges (2) (460).

Das Juristische Büro (JurBüro) Nr. 10: Enders, Berech-
nungsgrundlage für die Pauschale der Nr. 7002 VV
RVG bei Anrechnung der Gebühren (505); Fromm, „Ra-
tionalisierungsabkommen“ mit Rechtsschutzversiche-
rungen über das Rechtsanwaltshonorar in Verkehrs-
strafsachen (507); Wedel, Gesetzesauslegung der
Nr. 7000 Nr. 1a VV RVG nach neuem Auslegungs-
modell (510); Nr. 11: Enders, Mehrvergleich und Pro-
zesskostenhilfe. Außerhalb des Anwendungsbereichs
des § 48 Abs. 3 RVG (561); Hansens, Haftpflichtecke
(614).

Der Betrieb (DB) Nr. 68: Kilger, Syndizi als Rechts-
anwälte zu bestätigen ist ein erster Schritt in die richti-
ge Richtung (9); Singer, Der Gesetzesentwurf zur Neu-
ordnung des Rechts der Syndikusanwälte beschreitet
den falschen Weg (11).

Die Wirtschaftsprüfung (WPg) Nr. 24: o. Verf., Berufs-
recht: Arbeitnehmerhaftung für Syndikusanwälte
(1318).

Familie und Recht (FuR) Nr. 11: Jüdt, Die „Tücken“ des
Altersvorsorgeunterhalts. Zugleich ein Beitrag zur An-
waltshaftung (622).

Kammermitteilung Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Nr. 4: Zimmermann, „beA kommt“ – Das besondere
elektronische Anwaltspostfach ab 1.1.2016. Haft-
pflichtgefahren bei säumiger Umsetzung (21).
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Deutsches Anwaltsregister
Anwaltsdatenbank + Artikel-Marketing

Jetzt im DAWR mitmachen!
Infos: www.dawr.de/info
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KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
Nr. 3: Schafhausen, Die SGB VI-Änderung im Gesetz-
entwurf zum Syndikusanwalt (266); Offermann-Burck-
art, Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte und seine berufsrecht-
lichen Auswirkungen (270); Kreutzer, Vermittlung
durch die Rechtsanwaltskammer in Gebührenstreitig-
keiten als alternative Möglichkeit der Konfliktlösung
(283); Otto, Zu den Neuerungen auf dem Gebiet der
Rechtsdienstleistungen durch das neue Vergaberecht
(285); Stronczek/Schwarzer, Die digitale Kommunikati-
on mit der Justiz rückt näher (Teil 2) – Zur Funktions-
weise, Sicherheit und Einrichtung des besonderen elek-
tronischen Anwaltspostfachs (305); Nr. 4: Fiebig, Die
beA-Karte. Fragen, Fragen … und Antworten! (370).
KammerReport Hamm Nr. 5: Hinne, Aufrechnung mit
Kostenerstattungsansprüchen (8).
Neue Juristische Wochenschrift (NJW) Nr. 46: Göcken,
Aus der Anwaltschaft: Finger weg vom Berufsgeheim-
nis – Daten nicht auf Vorrat speichern, (NJW-aktuell)
(18); Poppe, Kanzlei & Mandat. Der Gegenstandswert
in der außergerichtlichen Unfallregulierung. Gebühren-

tragung des unverschuldet Geschädigten bei einem To-
talschaden? (3355); Nr. 47: Bickel, Elektronische Akten-
einsicht – die Machbarkeit einer papierlosen Kanzlei,
(NJW-aktuell) (36); Wittmann, Anwaltliche Berufs-
geheimnisse in Gefahr? (3421).

Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) Nr. 36:
Korch, Offene Rechtsfragen zur Reichweite der Haf-
tungsbeschränkung durch die Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung (1425).

NJW-Spezial Nr. 20: Dahns, Die Vollmachtsdatenbank
für Rechtsanwälte (638); Nr. 22: Bauer, Organisations-
formen anwaltlicher Berufsausübung (702); Nr. 24:
Dahns, Anwalt und Kanzlei: Folgen berufsrechtlicher
Verstöße (766).

Österreichisches Anwaltsblatt Nr. 11: Hiesel, Die neue-
re Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zur
RAO (570).

RVG professionell (RVG prof.) Nr. 11: Mock, Wett-
bewerbsrecht. Kostenerstattung beim Abschlussschrei-
ben (187); Noe, Rechtsschutzversicherung. Deckungs-
anfragen richtig abrechnen und gezielt Honorarvor-
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Zum 1.4.2016 neues Gerichtsvollzieher-ZV-Formular Pflicht!!!
In meinen einzigartigen Seminarunterlagen finden Sie umfangreiche Hilfe:

Top Seminarunterlagen zur Zwangsvollstreckung mit genialen Kurz-Übersichten !
Die beliebten Ausfüllhinweise direkt auf dem aktuellen PFÜB-Formular !!
Nützliche Ausfüllhinweise direkt auf dem ab 1.4.2016 verbindlich zu nutzenden
Gerichtsvollzieher-Zwangsvollstreckungs-Formular !!!

Mehr Infos und Bestellmöglichkeit unter: www.kanzleifachwissen24.de/onlineshop

Viel Erfolg damit wünsche ich Ihnen jetzt schon, Ihre Konstanze Halt
(Inhaberin www.kanzleifachwissen24.de, www.azubifachwissen24.de, Referentin u. selbstst. RA-Gehilfin seit 20 Jahren für die RA-Sekretärin und ihren Chef)

Kundenmeinungen: Kanzlei: „Es ist traumhaft das Skript.“ RA: „Meine Damen sind begeistert.“ RA: „Sehr inhaltsreich und
detailliert für die tägliche Arbeit aufbereitet.“ ReNo: „Sehr persönlich und mit Liebe eingepackt.“ Kanzlei: „Tausend Dank!“

Alles verpackt im
süßen Paket.

Das FortbilDungszertiFikat
Der brak
· Fachkompetenz sichtbar gemacht
· Orientierung für Mandanten und potenzielle Mandanten
· Zur Werbung auf Briefkopf, Homepage, Visitenkarten
oder in Anzeigen

Weitere Informationen unter: www.brakfortbildungszertifikat.de


